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Schriftliche Ausfertigung des am 06.06.2018 mündlich verkündeten Erkenntnisses 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. Friedrich ZANIER als Einzelrichter über die 
Beschwerde von XXXX, alias XXXX, geb. XXXX, alias XXXX, StA. Gambia, vertreten durch den 
MigrantInnenverein St. Marx, Pulverturmgasse 4/2/R01, gegen den Bescheid des Bundesamtes für 
Fremdenwesen und Asyl vom 22.02.2018, Zl. 1132246705-161413672, nach Durchführung einer mündlichen 
Verhandlung am 06.06.2018, zu Recht erkannt: 
 

A) 
 

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen. 
 

B) 
 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 

Text 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 
 

I. Verfahrensgang 
 

1. Der Beschwerdeführer reiste am 13.10.2016 unter Umgehung der Grenzkontrollen in das österreichische 
Bundesgebiet ein und stellte einen Antrag auf internationalen Schutz. 
 

2. Bei der Erstbefragung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes am 14.10.2016 gab der 
Beschwerdeführer an, XXXX zu heißen und am XXXX geboren zu sein. Zu seinen Fluchtgründen befragt gab er 
Folgendes an: "Meine Familie, meine Freunde und ich unterstützen die Opposition UDB-Partei. Eines Abends 
saß ich zu Hause, dort bekam ich einen Anruf. Man sagte mir, dass ein sehr guter Freund vom Militär getötet 
wurde. Wir haben daraufhin eine Protestaktion gestartet und begaben uns zur Parteizentrale. An diesem Tage 
verhaftete auch das Militär den Parteichef der UDB. Als wir bei der Parteizentrale dort ankamen, begann das 
Militär in die Luft zu schießen. Wir liefen daraufhin weg, ich begab mich anschließend an einen Checkpoint und 
durch Bekannte, konnte ich die Grenzen überschreiten und somit flüchten." 
 

3. Am 05.02.2018 wurde der Beschwerdeführer durch die belangte Behörde niederschriftlich einvernommen, bei 
der er im Wesentlichen sein Fluchtvorbringen wiederholte und konkretisierte. 
 

4. Am selben Tag wurde der Beschwerdeführer ein weiteres Mal durch die belangte Behörde einvernommen und 
wurde ihm auf Grundlage eines VIS-Abgleiches vorgehalten, dass seine wahre Identität XXXX sei und er am 
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XXXX geboren sei. Auf diesen Vorhalt gab der Beschwerdeführer an, dass er gerne eine freiwillige Rückkehr 
beantragen würde und seine bisherigen Angaben betreffend seiner Identität und seinem Fluchtgrund nicht der 
Wahrheit entsprochen haben. 
 

5. Mit dem angefochtenen Bescheid vom 22.02.2018, Zl. 1132246705-161413672 wurde der Antrag des 
Beschwerdeführers auf internationalen Schutz gemäß § 3 Abs. 1 AsylG iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG abgewiesen 
und der Status des Asylberechtigten nicht zuerkannt (Spruchpunkt I.). Gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG iVm § 2 
Abs. 1 Z 13 AsylG wurde der Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Gambia 
nicht zugesprochen (Spruchpunkt II.). Ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen gemäß § 57 
AsylG wurde ihm nicht erteilt (Spruchpunkt III.). Gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG iVm § 9 BFA-VG wurde gegen 
den Beschwerdeführer eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG erlassen (Spruchpunkt IV.) und 
gemäß § 52 Abs. 9 FPG festgestellt, dass seine Abschiebung nach Gambia gemäß § 46 FPG zulässig ist 
(Spruchpunkt V.). Weiters wurde gemäß § 53 Abs. 1 iVm Abs. 2 FPG ein auf die Dauer von 5 Jahren befristetes 
Einreiseverbot erlassen (Spruchpunkt VI.) und wurde eine Frist für eine freiwillige Ausreise gemäß § 55 Absatz 
1a FPG nicht eingeräumt (Spruchpunkt VII.). Letztlich wurde gemäß § 18 Abs. 1 Z3 und Z5 BFA-VG einer 
Beschwerde gegen diese Entscheidung die aufschiebende Wirkung aberkannt (Spruchpunkt VIII.) 
 

6. Mit Schriftsatz seiner Rechtsvertretung vom 23.03.2018 erhob der Beschwerdeführer Beschwerde an das 
Bundesverwaltungsgericht und begründete dies mit inhaltlich falscher Entscheidung und mangelhafter 
Verfahrensführung. 
 

7. Mit Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 04.04.2018 wurde der Beschwerde bis zum Abschluss 
einer mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht die aufschiebende Wirkung zuerkannt. 
 

8. Am 06.06.2018 fand in Anwesenheit des Beschwerdeführers eine mündliche Verhandlung vor dem 
Bundesverwaltungsgericht statt, anlässlich welcher das gegenständliche Erkenntnis mündlich verkündet wurde. 
 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 
 

1. Feststellungen 
 

1.1. Zur Person des Beschwerdeführers: 
 

Der Beschwerdeführer ist volljährig, gesund, verheiratet, Staatsbürger von Gambia, bekennt sich zum 
muslimischen Glauben und ist Angehöriger der Volksgruppe der Mandinka. Er hält sich seit (mindestens) 
13.10.2016 in Österreich auf. 
 

Die Identität des Beschwerdeführers steht fest. Der Beschwerdeführer hat im gegenständlichen Asylverfahren 
falsche Angaben zu seinem Geburtsdatum und zu seiner Staatsangehörigkeit gemacht und somit seine Identität 
verschleiert. 
 

Der Beschwerdeführer besuchte sechs Jahre die Grundschule und sechs Jahre die Hauptschule in Gambia. Er hat 
eine Ausbildung als Schweißer abgeschlossen und durch die Ausübung dieses Berufes seinen Lebensunterhalt in 
Gambia bestritten. Die Familie des Beschwerdeführers, insbesondere seine Frau und seine drei Kinder sind in 
Gambia aufhältig und steht er mit ihnen im regelmäßigen Kontakt. 
 

Der Beschwerdeführer leidet nicht an schweren körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen, die einer 
Rückführung in seinen Herkunftsstaat entgegenstünden. 
 

In Österreich verfügt der Beschwerdeführer über keine familiären Anknüpfungspunkte. Der Beschwerdeführer 
ist in Österreich ohne regelmäßige Beschäftigung und verfügt über keine hinreichenden Mittel zur Sicherung 
seines Lebensunterhaltes, sondern lebte bislang von Leistungen aus der staatlichen Grundversorgung. Es konnte 
nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer über qualifizierte Deutschkenntnisse verfügt bzw. eine 
qualifizierte Deutschprüfung erfolgreich abgelegt hat. Insgesamt konnten keine maßgeblichen Anhaltspunkte für 
die Annahme einer hinreichenden Integration des Beschwerdeführers in Österreich in sprachlicher, beruflicher 
und gesellschaftlicher Hinsicht festgestellt werden. 
 

Der Beschwerdeführer ist strafrechtlich unbescholten. 
 

1.2. Zu den Fluchtmotiven des Beschwerdeführers: 
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Es kann nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer in Gambia aufgrund seiner Rasse, Religion, 
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politischen Gesinnung verfolgt werden 
würde. Der Beschwerdeführer wird im Fall seiner Rückkehr nach Gambia mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit 
keiner Verfolgung aufgrund seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe oder politischen Gesinnung ausgesetzt sein. 
 

1.3. Zu den Feststellungen zur Lage in Gambia: 
 

Hinsichtlich der aktuellen Lage im Herkunftsstaat des Beschwerdeführers sind gegenüber den im angefochtenen 
Bescheid vom 22.02.2018 getroffenen Feststellungen keine entscheidungsmaßgeblichen Änderungen 
eingetreten. Im angefochtenen Bescheid wurde das aktuelle "Länderinformationsblatt der Staatendokumentation" 
zu Gambia vollständig zitiert. Im Rahmen des Beschwerdeverfahrens ist auch keine Änderung eingetreten, 
sodass das Bundesverwaltungsgericht sich diesen Ausführungen vollinhaltlich anschließt und auch zu den seinen 
erhebt. Dem Beschwerdeführer droht im Falle seiner Rückkehr keine Gefährdung in seinem Herkunftsstaat. 
 

2. Beweiswürdigung: 
 

Zunächst ist festzuhalten, dass sich der erkennende Richter bei den von ihm getroffenen Feststellungen 
insbesondere auf die Erkenntnisse stützt, welche er im Verlauf der mündlichen Verhandlung vom 06.06.2018 
gewonnen hat. 
 

2.1. Zum Sachverhalt: 
 

Zur Feststellung des für die Entscheidung maßgebenden Sachverhaltes wurden im Rahmen des 
Ermittlungsverfahrens Beweise erhoben durch die Einsichtnahme in den Akt der belangten Behörde unter 
zentraler Berücksichtigung der niederschriftlichen Angaben des Beschwerdeführers vor dieser und den Organen 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes, in den bekämpften Bescheid, in den Beschwerdeschriftsatz sowie in das 
aktuelle "Länderinformationsblatt der Staatendokumentation" zu Gambia mit Stand 25.07.2017 und die 
mündliche Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht am 06.06.2018. 
 

Der Beschwerdeführer bestreitet den von der belangten Behörde festgestellten Sachverhalt nicht substantiiert 
und erstattete in der Beschwerde auch kein konkretes sachverhaltsbezogenes Vorbringen, sodass das 
Bundesverwaltungsgericht den maßgeblichen Sachverhalt als ausreichend ermittelt ansieht und sich der von der 
belangten Behörde vorgenommenen, nachvollziehbaren Beweiswürdigung vollumfänglich anschließt. 
 

Die belangte Behörde hat ein ordnungsgemäßes Ermittlungsverfahren durchgeführt und in der Begründung des 
angefochtenen Bescheides die Ergebnisse dieses Verfahrens, die bei der Beweiswürdigung maßgebenden 
Erwägungen und die darauf gestützte Beurteilung der Rechtsfrage klar und übersichtlich zusammengefasst. Das 
Bundesverwaltungsgericht verweist daher zunächst auf diese schlüssigen und nachvollziehbaren 
beweiswürdigenden Ausführungen der belangten Behörde im angefochtenen Bescheid. Auch der Beschwerde 
vermag das Bundesverwaltungsgericht keine neuen Sachverhaltselemente zu entnehmen, welche geeignet wären, 
die von der erstinstanzlichen Behörde getroffenen Entscheidungen in Frage zu stellen. 
 

2.2. Zur Person des Beschwerdeführers: 
 

Die Feststellungen zu seiner Volljährigkeit, seinem Gesundheitszustand, seinem Familienstand und seiner 
Konfession gründen sich auf die diesbezüglichen glaubhaften Angaben des Beschwerdeführers vor der belangten 
Behörde und zuletzt in der mündlichen Verhandlung vom 06.06.2018. Es ist im Verfahren nichts 
hervorgekommen, das Zweifel an der Richtigkeit dieser Feststellungen zur Person des Beschwerdeführers 
aufkommen lässt. 
 

Die Identität des Beschwerdeführers steht aufgrund der Vorlage seines gambischen Reisepasses fest. Die 
Feststellung, wonach der Beschwerdeführer seine wahre Identität (Name, Geburtsdatum) im gegenständlichen 
Asylverfahren verschleiert hat, ergibt sich aufgrund des VIS-Abgleiches. 
 

Glaubhaft sind die Angaben des Beschwerdeführers wonach er über eine zwölfjährige Schulausbildung und eine 
Ausbildung als Schweißer verfügt und er in seinem Herkunftsstaat seinen Lebensunterhalt durch die Ausübung 
seines erlernten Berufs bestritten hat. Fernerhin erachtet der erkennende Richter auch die Angaben des 
Beschwerdeführers, wonach sich seine Familie, insbesondere seine Frau und seine drei Kinder, nach wie vor in 
Gambia aufhalten und er im regelmäßigen Kontakt zu ihnen steht, als glaubhaft. 
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Den diesbezüglich glaubhaften Angaben des Beschwerdeführers nach verfügt er über keine familiären 
Anknüpfungspunkte in Österreich. Im Hinblick auf seine soziale und integrative Verfestigung erachtet der 
erkennende Richter die Angaben des Beschwerdeführers als glaubhaft. Der Umstand, dass nicht festgestellt 
werden konnte, dass der Beschwerdeführer über qualifizierte Deutschsprachkenntnisse verfügt und bis dato 
keine qualifizierte Deutsch-Sprachprüfung erfolgreich abgelegt hat, ergibt sich daraus, dass der 
Beschwerdeführer bislang keine diesbezüglichen Bescheinigungsmittel vorlegte. Aufgrund der Vorlage einer 
Teilnahmebestätigung konnte festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer am 26.07.2017 an einem Werte- 
und Orientierungskurs teilgenommen hat. 
 

Die Feststellungen, dass der Beschwerdeführer Leistungen aus der Grundversorgung bezieht, ergeben sich aus 
einem aktuellen GVS-Auszug, die strafrechtliche Unbescholtenheit aus einem aktuellen Strafregisterauszug. 
 

2.3. Zu den Fluchtgründen des Beschwerdeführers: 
 

Zunächst ist im gegenständlichen Fall der Umstand herauszustreichen, dass Voraussetzung für die Zuerkennung 
des Status eines Asylberechtigten nach dem eindeutigen Gesetzeswortlaut des § 3 Abs. 1 AsylG 2005 die 
Glaubhaftmachung ist, dass dem Asylwerber im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinn des Art. 1 Abs. A Z 2 
Genfer Flüchtlingskonvention, demnach aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung, droht (vgl. dazu etwa den Beschluss des 
Verwaltungsgerichtshofes vom 2. September 2015, Zl. Ra 2015/19/0143). Unter Verfolgung ist ein 
ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu 
verstehen (vgl. das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 6. Oktober 1999, Zl. 99/01/0279). 
 

Fernerhin ist zu berücksichtigen, dass der Beschwerdeführer bereits bei seiner Antragstellung auf internationalen 
Schutz vom 13.10.2016 die österreichischen Behörden durch die Angabe einer falschen Identität zu täuschen 
versuchte. Die Richtigkeit der Angaben des Asylwerbers über seine wahre Identität kommt grundsätzlich 
maßgebliche Bedeutung für die Frage zu, ob die vom Asylwerber angegeben Verfolgungsgründe überhaupt 
zutreffen können. Entsprächen die Angaben des Asylwerbers über eine Bedrohungssituation in dem von ihm als 
seinen Herkunftsstaat bezeichneten Staat offensichtlich nicht den Tatsachen, weil seinem Vorbringen 
insbesondere wegen eines Täuschungsversuches über seine wahre Identität keinerlei Glaubwürdigkeit zukommt, 
so läge in Ermangelung eines "sonstigen Hinweises" auf eine asylrelevante Verfolgung ein offensichtlich 
unbegründeter Asylantrag im Sinne des § 6 Z 3 AsylG 1997 vor (Hinweis E vom 30.11.2000, 99/20/0590, und 
vom 30.01.2001, 2000/01/0106 sowie 27.09.2001, 2001/20/0393). 
 

Der Asylwerber determiniert mit der Bekanntgabe seiner Identität in seinem Antrag auf internationalen Schutz - 
im Zusammenhang mit dem geltend gemachten, individuellen Fluchtgrund - den Verfahrensgegenstand des 
Asylverfahrens, wobei es sich bei der Gewährung von Asyl bzw. von subsidiärem Schutz nicht um einen 
amtswegig zu erlassenden, sondern um einen antragsbedürftigen Verwaltungsakt handelt (vgl VwGH 
30.03.2006, 2003/20/0345). Stellt aber ein Asylwerber einen Antrag auf internationalen Schutz unter 
Verwendung einer falschen Identität, bedeutet das, dass er damit nicht die Verfolgung seiner eigenen, sondern 
einer anderen Person behauptet. 
 

Der Beschwerdeführer täuschte im gegenständlichen Fall über seine wahre Identität und über sein Geburtsdatum. 
(Der Beschwerdeführer stellte am 13.10.2016 unter der Identität XXXX geboren am XXXX, seinen Asylantrag. 
Nach Vorhalt eines VIS-Abgleiches in der niederschriftlichen Einvernahme vor der belangten Behörde, gab der 
Beschwerdeführer am 05.02.2018 an XXXX zu heißen und am XXXX geboren zu sein.) Daher leidet darunter 
die gesamte Glaubwürdigkeit des Beschwerdeführers, da wohl in der Regel nur ein Asylwerber, der bewusst 
einen unbegründeten Antrag auf internationalen Schutz stellt, sich veranlasst sehen wird, die belangte Behörde 
durch die Angabe einer Aliasidentität in die Irre zu leiten. 
 

Ungeachtet dessen stuft der erkennende Richter, das vom Beschwerdeführer vorgerbachte Fluchtvorbingen als 
unglaubhaft ein. 
 

Ein starker Aspekt für die Konstruiertheit des Vorbringens des Beschwerdeführers ist in seinem 
widersprüchlichen Fluchtvorbringen in der mündlichen Verhandlung und der niederschriftlichen Einvernahme 
zu finden. So gab er in seiner ersten niederschriftlichen Einvernahme vor der belangten Behörde an, dass er nach 
der Schulausbildung angefangen habe, für den Geheimdienst zu arbeiten. Nach einer gewissen Zeit habe ihn die 
Regierung beschuldigt, Geheimnisse an die UDP-Partei weiterzugeben, woraufhin der Beschwerdeführer 
geflüchtet sei, um einer Gefängnisstrafe bzw. dem Tod zu entkommen. In der mündlichen Verhandlung vor dem 
Bundesverwaltungsgericht am 06.06.2018, gab der Beschwerdeführer hingegen an, dass er als Schweißer in 
einer Werkstatt gearbeitet habe, in welcher regelmäßig Versammlungen der UDP-Partei stattgefunden haben 
sollen. Im April 2011 sei er von vier Männern in seiner Werkstatt überfallen und verhaftet worden. Er sei 
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daraufhin zum Geheimdienst gebracht worden, wo er mit dem Umbringen bedroht worden sei. Um seiner Tötung 
zu entgehen, habe er angefangen in seiner Werkstatt mittels Tonbänder die Besprechungen in der Versammlung 
aufzuzeichnen. Die Tonbänder habe er dem Geheimdienst übergeben. Es seien dann nach und nach alle 
Teilnehmer dieser Versammlungen verhaftet worden, woraufhin niemand mehr seine Werkstatt besucht habe 
und er in Konkurs gegangen sei, woraufhin er begonnen habe, beim Geheimdienst zu arbeiten, obwohl er 
Mitglied der UDP-Partei gewesen sei. Der Chef des Geheimdienstes habe ihm geraten das Land zu verlassen, da 
die Regierung bzw. "Leute vom ehemaligen Präsidenten" ihn umbringen wollen. 
 

Nach allgemeiner Lebenserfahrung ist davon auszugehen, dass ein Asylwerber, der bemüht ist, in einem Land 
Aufnahme und Schutz zu finden, in der Regel bestrebt ist, alles diesem Wunsch Dienliche vorzubringen und 
zumindest die Kernfluchtgeschichte möglichst umfassend und gleichbleibend schildert, sodass der Behörde bzw. 
dem Bundesverwaltungsgericht erkennbar ist, welchen massiven Bedrohungen er im Herkunftsland ausgesetzt 
ist. Die vollkommen widersprüchlichen Angaben des Beschwerdeführers in der mündlichen Verhandlung im 
Vergleich zur niederschriftlichen Einvernahme waren nicht geeignet, eine derart schwere Verfolgung glaubhaft 
zu machen, die ihn dazu getrieben hätte, sein Heimatland zu verlassen. Zudem geht auch der 
Verwaltungsgerichtshof davon aus, dass ein spätes, gesteigertes Vorbringen als unglaubwürdig qualifiziert 
werden kann. Denn kein Asylwerber würde wohl eine sich bietende Gelegenheit, zentral 
entscheidungsrelevantes Vorbringen zu erstatten, ungenützt vorübergehen lassen (VwGH 07.06.2000, 
2000/01/0250). 
 

Fernerhin gab der Beschwerdeführer in seiner zweiten niederschriftlichen Einvernahme vor der belangten 
Behörde an, dass sein bisheriges Fluchtvorbingen nicht der Wahrheit entsprochen habe. Auf Vorhalt des 
erkennenden Richters in der mündlichen Verhandlung, gab der Beschwerdeführer an, dass er dies nur gesagt 
habe, da er von dem einvernehmenden Referenten bedroht worden sei. Der erkennende Richter wertet dieses 
Vorbringen - die angeblichen Bedrohung - als reine Schutzbehauptung des Beschwerdeführers. So wurde diese 
angebliche Bedrohung mit keinem Wort im Beschwerdeschriftsatz erwähnt. Weiters wurde der 
Beschwerdeführer am selben Tag vom selben Referenten bereits vier Stunden ausführlich zu seinem 
Fluchtvorbringen einvernommen und der Beschwerdeführer hatte ausreichend Gelegenheit, sein Vorbringen 
vorzutragen. Nach Abschluss dieser Einvernahme wurde der Beschwerdeführer in einer separaten Einvernahme 
am selben Tag vorgehalten, dass er seine Identität verschleiere. Auf diesen Vorhalt gab der Beschwerdeführer 
an, dass er gerne eine freiwillige Rückkehr beantragen würde und seine bisherigen Angaben betreffend seiner 
Identität und seinem Fluchtgrund nicht der Wahrheit entsprechen. Es ist nicht nachvollziehbar und plausibel, 
wenn, wie vorgebracht eine angebliche Bedrohung stattgefunden haben soll, weshalb dann der einvernehmende 
Referent den Beschwerdeführer über vier Stunden ausführlich zu seinem Fluchtgrund befragt (ungeachtet dessen 
handelt es sich hierbei um einen schwerwiegenden Vorwurf gegenüber einem Organ der belangten Behörde). 
Dahingehend erachtete der erkennende Richter das Vorbringen des Beschwerdeführers in seiner zweiten 
Einvernahme, wonach sein bisherig vorgebrachtes Fluchtvorbringen nicht der Wahrheit entspreche, als 
glaubhaft. 
 

Zusammengefasst kommt das Bundesverwaltungsgericht sohin zu dem Schluss, dass es dem Beschwerdeführer 
nicht gelungen ist, eine konkrete, gegen seine Person gerichtete Verfolgung bzw. Verfolgungsgefahr glaubhaft 
zu machen. 
 

2.4. Zum Herkunftsstaat: 
 

Bezüglich der Erkenntnisquellen zur Lage im Herkunftsstaat wurden sowohl Berichte verschiedener 
ausländischer Behörden, etwa die allgemein anerkannten Berichte des Deutschen Auswärtigen Amtes, als auch 
jene von internationalen Organisationen, wie bspw. dem UNHCR, sowie Berichte von allgemein anerkannten 
unabhängigen Nachrichtenorganisationen, wie zum Beispiel der Schweizerischen Flüchtlingshilfe, 
herangezogen. 
 

Angesichts der Seriosität und Plausibilität der angeführten Erkenntnisquellen sowie dem Umstand, dass diese 
Berichte auf einer Vielzahl verschiedener, voneinander unabhängigen Quellen beruhen und dennoch ein in den 
Kernaussagen übereinstimmendes Gesamtbild ohne wissentliche Widersprüche darbieten, besteht kein Grund, an 
der Richtigkeit der Angaben zu zweifeln. 
 

Dem Beschwerdeführer wurde im Zuge der Ladung zu seiner mündlichen Verhandlung der aktuelle 
Länderbericht übermittelt und ihm im Rahmen der mündlichen Verhandlung durch das 
Bundesverwaltungsgericht am 06.06.2018 die Möglichkeit einer Stellungnahme hiezu eingeräumt. Der 
Beschwerdeführer trat diesen Quellen und deren Kernaussagen zur Situation im Herkunftsland nicht substantiiert 
entgegen. 
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3. Rechtliche Beurteilung: 
 

3.1. Zur anzuwendenden Rechtslage: 
 

3.1.1. Die maßgeblichen Bestimmungen des § 3 Abs. 1 und Abs. 3 Ziffer 1, § 8 Abs. 1 Ziffer 1 sowie Abs. 2 und 
3, § 10 Abs. 1 Ziffer 3, sowie § 57 Abs. 1 Asylgesetz 2005, BGBl I Nr. 100/2005, in der Fassung BGBl I Nr. Nr. 
145/2017, lauten: 
 

"Status des Asylberechtigten 
 

§ 3. (1) Einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, ist, soweit dieser 
Antrag nicht bereits gemäß §§ 4, 4a oder 5 zurückzuweisen ist, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, 
wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer 
Flüchtlingskonvention droht. 
 

(3) Der Antrag auf internationalen Schutz ist bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten 
abzuweisen, wenn 
 

1.-dem Fremden eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11) offen steht oder 
 

Status des subsidiär Schutzberechtigten 
 

§ 8. (1) Der Status des subsidiär Schutzberechtigten ist einem Fremden zuzuerkennen, 
 

1.-der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug auf die 
Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird oder 
 

-wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale 
Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention 
bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit 
infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen 
würde. 
 

(2) Die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten nach Abs. 1 ist mit der 
abweisenden Entscheidung nach § 3 oder der Aberkennung des Status des Asylberechtigten nach § 7 zu 
verbinden. 
 

(3) Anträge auf internationalen Schutz sind bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11) offen steht. 
 

Erlassung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme 
 

§ 10. (1) Eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz ist mit einer Rückkehrentscheidung oder einer 
Anordnung zur Außerlandesbringung gemäß dem 8. Hauptstück des FPG zu verbinden, wenn 
 

3.-der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als 
auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird, 
 

und in den Fällen der Z 1 und 3 bis 5 von Amts wegen ein Aufenthaltstitel gemäß § 57 nicht erteilt wird. 
 

"Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz" 
 

§ 57. (1) Im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen ist von Amts wegen oder auf begründeten Antrag 
eine "Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz" zu erteilen: 
 

1.-wenn der Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen im Bundesgebiet gemäß § 46a Abs. 1 Z 1 oder Z 3 FPG seit 
mindestens einem Jahr geduldet ist und die Voraussetzungen dafür weiterhin vorliegen, es sei denn, der 
Drittstaatsangehörige stellt eine Gefahr für die Allgemeinheit oder Sicherheit der Republik Österreich dar oder 
wurde von einem inländischen Gericht wegen eines Verbrechens (§ 17 StGB) rechtskräftig verurteilt. Einer 
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Verurteilung durch ein inländisches Gericht ist eine Verurteilung durch ein ausländisches Gericht gleichzuhalten, 
die den Voraussetzungen des § 73 StGB entspricht, 
 

2.-zur Gewährleistung der Strafverfolgung von gerichtlich strafbaren Handlungen oder zur Geltendmachung und 
Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen im Zusammenhang mit solchen strafbaren Handlungen, 
insbesondere an Zeugen oder Opfer von Menschenhandel oder grenzüberschreitendem Prostitutionshandel oder 
 

3.-wenn der Drittstaatsangehörige, der im Bundesgebiet nicht rechtmäßig aufhältig oder nicht niedergelassen ist, 
Opfer von Gewalt wurde, eine einstweilige Verfügung nach §§ 382b oder 382e EO, RGBl. Nr. 79/1896, erlassen 
wurde oder erlassen hätte werden können und der Drittstaatsangehörige glaubhaft macht, dass die Erteilung der 
"Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz" zum Schutz vor weiterer Gewalt erforderlich ist." 
 

3.1.2. Die maßgeblichen Bestimmungen des § 50, § 52 Abs. 2 Ziffer 2 und Abs. 9, § 53 Abs. 1 und Abs. 3, § 55 
Abs. 1a Fremdenpolizeigesetz 2005, BGBl. I Nr. 100/2005, in der Fassung BGBl. I Nr. 145/2017, lauten: 
 

"Verbot der Abschiebung 
 

§ 50. (1) Die Abschiebung Fremder in einen Staat ist unzulässig, wenn dadurch Art. 2 oder 3 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde oder 
für sie als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher 
Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts verbunden wäre. 
 

(2) Die Abschiebung in einen Staat ist unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass 
dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der Fassung des Protokolls über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974), es sei denn, es bestehe eine innerstaatliche Fluchtalternative 
(§ 11 AsylG 2005). 
 

(3) Die Abschiebung in einen Staat ist unzulässig, solange der Abschiebung die Empfehlung einer vorläufigen 
Maßnahme durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte entgegensteht. 
 

(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) 
 

Rückkehrentscheidung 
 

§ 52. (2) Gegen einen Drittstaatsangehörigen hat das Bundesamt unter einem (§ 10 AsylG 2005) mit Bescheid 
eine Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn 
 

2.-dessen Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten 
als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird, 
 

und ihm kein Aufenthaltsrecht nach anderen Bundesgesetzen zukommt. Dies gilt nicht für begünstigte 
Drittstaatsangehörige. 
 

(9) Mit der Rückkehrentscheidung ist gleichzeitig festzustellen, ob die Abschiebung des Drittstaatsangehörigen 
gemäß § 46 in einen oder mehrere bestimmte Staaten zulässig ist. Dies gilt nicht, wenn die Feststellung des 
Drittstaates, in den der Drittstaatsangehörige abgeschoben werden soll, aus vom Drittstaatsangehörigen zu 
vertretenden Gründen nicht möglich ist. 
 

Einreiseverbot 
 

§ 53. (1) Mit einer Rückkehrentscheidung kann vom Bundesamt mit Bescheid ein Einreiseverbot erlassen 
werden. Das Einreiseverbot ist die Anweisung an den Drittstaatsangehörigen, für einen festgelegten Zeitraum 
nicht in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten einzureisen und sich dort nicht aufzuhalten. 
 

(Anm.: Abs. 1a aufgehoben durch BGBl. I Nr. 68/2013) 
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(2) Ein Einreiseverbot gemäß Abs. 1 ist, vorbehaltlich des Abs. 3, für die Dauer von höchstens fünf Jahren zu 
erlassen. Bei der Bemessung der Dauer des Einreiseverbots hat das Bundesamt das bisherige Verhalten des 
Drittstaatsangehörigen mit einzubeziehen und zu berücksichtigen, inwieweit der Aufenthalt des 
Drittstaatsangehörigen die öffentliche Ordnung oder Sicherheit gefährdet oder anderen in Art. 8 Abs. 2 EMRK 
genannten öffentlichen Interessen zuwiderläuft. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn der 
Drittstaatsangehörige 
 

---------- 
 

1.-wegen einer Verwaltungsübertretung gemäß § 20 Abs. 2 der Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO), BGBl. 
Nr. 159, iVm § 26 Abs. 3 des Führerscheingesetzes (FSG), BGBl. I Nr. 120/1997, gemäß § 99 Abs. 1, 1 a, 1 b 
oder 2 StVO, gemäß § 37 Abs. 3 oder 4 FSG, gemäß § 366 Abs. 1 Z 1 der Gewerbeordnung 1994 (GewO), 
BGBl. Nr. 194, in Bezug auf ein bewilligungspflichtiges, gebundenes Gewerbe, gemäß den §§ 81 oder 82 des 
SPG, gemäß den §§ 9 oder 14 iVm § 19 des Versammlungsgesetzes 1953, BGBl. Nr. 98, oder wegen einer 
Übertretung des Grenzkontrollgesetzes, des Meldegesetzes, des Gefahrengutbeförderungsgesetzes oder des 
Ausländerbeschäftigungsgesetzes rechtskräftig bestraft worden ist; 
 

2.-wegen einer Verwaltungsübertretung mit einer Geldstrafe von mindestens 1 000 Euro oder primären 
Freiheitsstrafe rechtskräftig bestraft wurde; 
 

3.-wegen einer Übertretung dieses Bundesgesetzes oder des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes 
rechtskräftig bestraft worden ist, sofern es sich dabei nicht um eine in Abs. 3 genannte Übertretung handelt; 
 

4.-wegen vorsätzlich begangener Finanzvergehen oder wegen vorsätzlich begangener Zuwiderhandlungen gegen 
devisenrechtliche Vorschriften rechtskräftig bestraft worden ist; 
 

5.-wegen eines Verstoßes gegen die Vorschriften, mit denen die Prostitution geregelt ist, rechtskräftig bestraft 
worden ist; 
 

6.-den Besitz der Mittel zu seinem Unterhalt nicht nachzuweisen vermag; 
 

7.-bei einer Beschäftigung betreten wird, die er nach dem AuslBG nicht ausüben hätte dürfen, es sei denn, der 
Drittstaatsangehörige hätte nach den Bestimmungen des Ausländerbeschäftigungsgesetzes für denselben 
Dienstgeber eine andere Beschäftigung ausüben dürfen und für die Beschäftigung, bei der der 
Drittstaatsangehörige betreten wurde, wäre keine Zweckänderung erforderlich oder eine Zweckänderung 
zulässig gewesen; 
 

8.-eine Ehe geschlossen oder eine eingetragene Partnerschaft begründet hat und sich für die Erteilung oder 
Beibehaltung eines Aufenthaltstitels, für den Erwerb oder die Aufrechterhaltung eines unionsrechtlichen 
Aufenthaltsrechts, für den Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft, zwecks Zugangs zum heimischen 
Arbeitsmarkt oder zur Hintanhaltung aufenthaltsbeendender Maßnahmen auf diese Ehe oder eingetragene 
Partnerschaft berufen, aber mit dem Ehegatten oder eingetragenen Partner ein gemeinsames Familienleben im 
Sinne des Art. 8 EMRK nicht geführt hat oder 
 

9.-an Kindes statt angenommen wurde und die Erteilung oder Beibehaltung eines Aufenthaltstitels, der Erwerb 
oder die Aufrechterhaltung eines unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts, der Erwerb der österreichischen 
Staatsbürgerschaft, der Zugang zum heimischen Arbeitsmarkt oder die Hintanhaltung aufenthaltsbeendender 
Maßnahmen ausschließlicher oder vorwiegender Grund für die Annahme an Kindes statt war, er jedoch das 
Gericht über die wahren Verhältnisse zu den Wahleltern getäuscht hat. 
 

(3) Ein Einreiseverbot gemäß Abs. 1 ist für die Dauer von höchstens zehn Jahren, in den Fällen der Z 5 bis 9 
auch unbefristet zu erlassen, wenn bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Aufenthalt des 
Drittstaatsangehörigen eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Ordnung oder Sicherheit darstellt. Als 
bestimmte Tatsache, die bei der Bemessung der Dauer des Einreiseverbotes neben den anderen in Art. 8 Abs. 2 
EMRK genannten öffentlichen Interessen relevant ist, hat insbesondere zu gelten, wenn 
 

---------- 
 

1.-ein Drittstaatsangehöriger von einem Gericht zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von mindestens drei 
Monaten, zu einer bedingt oder teilbedingt nachgesehenen Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten oder 
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mindestens einmal wegen auf der gleichen schädlichen Neigung beruhenden strafbaren Handlungen rechtskräftig 
verurteilt worden ist; 
 

2.-ein Drittstaatsangehöriger von einem Gericht wegen einer innerhalb von drei Monaten nach der Einreise 
begangenen Vorsatztat rechtskräftig verurteilt worden ist; 
 

3.-ein Drittstaatsangehöriger wegen Zuhälterei rechtskräftig verurteilt worden ist; 
 

4.-ein Drittstaatsangehöriger wegen einer Wiederholungstat oder einer gerichtlich strafbaren Handlung im Sinne 
dieses Bundesgesetzes oder des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes rechtskräftig bestraft oder verurteilt 
worden ist; 
 

5.-ein Drittstaatsangehöriger von einem Gericht zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren 
rechtskräftig verurteilt worden ist; 
 

6.-auf Grund bestimmter Tatsachen die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Drittstaatsangehörige einer 
kriminellen Organisation (§ 278a StGB) oder einer terroristischen Vereinigung (§ 278b StGB) angehört oder 
angehört hat, terroristische Straftaten begeht oder begangen hat (§ 278c StGB), Terrorismus finanziert oder 
finanziert hat (§ 278d StGB) oder eine Person für terroristische Zwecke ausbildet oder sich ausbilden lässt (§ 
278e StGB) oder eine Person zur Begehung einer terroristischen Straftat anleitet oder angeleitet hat (§ 278f 
StGB); 
 

7.-auf Grund bestimmter Tatsachen die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Drittstaatsangehörige durch sein 
Verhalten, insbesondere durch die öffentliche Beteiligung an Gewalttätigkeiten, durch den öffentlichen Aufruf 
zur Gewalt oder durch hetzerische Aufforderungen oder Aufreizungen, die nationale Sicherheit gefährdet oder 
 

8.-ein Drittstaatsangehöriger öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften ein 
Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder 
terroristische Taten von vergleichbarem Gewicht billigt oder dafür wirbt oder 
 

9.-der Drittstaatsangehörige ein Naheverhältnis zu einer extremistischen oder terroristischen Gruppierung hat 
und im Hinblick auf deren bestehende Strukturen oder auf zu gewärtigende Entwicklungen in deren Umfeld 
extremistische oder terroristische Aktivitäten derselben nicht ausgeschlossen werden können, oder auf Grund 
bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass er durch Verbreitung in Wort, Bild oder Schrift andere Personen 
oder Organisationen von seiner gegen die Wertvorstellungen eines europäischen demokratischen Staates und 
seiner Gesellschaft gerichteten Einstellung zu überzeugen versucht oder versucht hat oder auf andere Weise eine 
Person oder Organisation unterstützt, die die Verbreitung solchen Gedankengutes fördert oder gutheißt. 
 

(4) Die Frist des Einreiseverbotes beginnt mit Ablauf des Tages der Ausreise des Drittstaatsangehörigen. 
 

(5) Eine gemäß Abs. 3 maßgebliche Verurteilung liegt nicht vor, wenn sie bereits getilgt ist. § 73 StGB gilt. 
 

(6) Einer Verurteilung nach Abs. 3 Z 1, 2 und 5 ist eine von einem Gericht veranlasste Unterbringung in einer 
Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher gleichzuhalten, wenn die Tat unter Einfluss eines die 
Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Zustandes begangen wurde, der auf einer geistigen oder seelischen 
Abartigkeit von höherem Grad beruht. 
 

Frist für die freiwillige Ausreise 
 

§ 55. (1) Mit einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 wird zugleich eine Frist für die freiwillige Ausreise 
festgelegt. 
 

(1a) Eine Frist für die freiwillige Ausreise besteht nicht für die Fälle einer zurückweisenden Entscheidung gemäß 
§ 68 AVG sowie wenn eine Entscheidung auf Grund eines Verfahrens gemäß § 18 BFA-VG durchführbar wird. 
 

3.1.3. Die maßgebliche Bestimmung des § 18 Abs. 1 BFA-Verfahrensgesetz, BGBl. I Nr. 87/2012 in der 
Fassung BGBl. I Nr. 145/2017, lautet: 
 

Aberkennung der aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde 
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§ 18. (1) Einer Beschwerde gegen eine abweisende Entscheidung über einen Antrag auf internationalen Schutz 
kann das Bundesamt die aufschiebende Wirkung aberkennen, wenn 
 

1.-der Asylwerber aus einem sicheren Herkunftsstaat (§ 19) stammt, 
 

2.-schwerwiegende Gründe die Annahme rechtfertigen, dass der Asylwerber eine Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung darstellt, 
 

3.-der Asylwerber das Bundesamt über seine wahre Identität, seine Staatsangehörigkeit oder die Echtheit seiner 
Dokumente trotz Belehrung über die Folgen zu täuschen versucht hat, 
 

4.-der Asylwerber Verfolgungsgründe nicht vorgebracht hat, 
 

5.-das Vorbringen des Asylwerbers zu seiner Bedrohungssituation offensichtlich nicht den Tatsachen entspricht, 
 

6.-gegen den Asylwerber vor Stellung des Antrags auf internationalen Schutz eine durchsetzbare 
Rückkehrentscheidung, eine durchsetzbare Ausweisung oder ein durchsetzbares Aufenthaltsverbot erlassen 
worden ist, oder 
 

7.-der Asylwerber sich weigert, trotz Verpflichtung seine Fingerabdrücke abnehmen zu lassen. 
 

Hat das Bundesamt die aufschiebende Wirkung nicht aberkannt, so ist Abs. 2 auf diese Fälle nicht anwendbar. 
Hat das Bundesamt die aufschiebende Wirkung aberkannt, gilt dies als Aberkennung der aufschiebenden 
Wirkung einer Beschwerde gegen eine mit der abweisenden Entscheidung über einen Antrag auf internationalen 
Schutz verbundenen Rückkehrentscheidung." 
 

A) Zur Rechtmäßigkeit des angefochtenen Bescheides: 
 

3.2.1. Zur Nichtgewährung von Asyl (Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides): 
 

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz 
gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht bereits gemäß §§ 4, 4a oder 5 leg. cit. zurückzuweisen ist, der Status des 
Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Artikel 
1 Abs. A Ziffer 2 Genfer Flüchtlingskonvention droht (Vergleiche auch die Verfolgungsdefinition im § 2 Abs. 1 
Ziffer 11 AsylG 2005, die auf Artikel 9 der Richtlinie 2004/83/EG des Rates verweist). 
 

Im Sinne des Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 der Genfer Flüchtlingskonvention ist als Flüchtling anzusehen, wer 
sich aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes 
befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses 
Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich in Folge obiger Umstände außerhalb des Landes seines 
gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in 
dieses Land zurückzukehren. 
 

Zentraler Aspekt der in Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 Genfer Flüchtlingskonvention definierten Verfolgung im 
Herkunftsstaat ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, 
wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im 
Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer 
konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation aus 
Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher 
Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, 
wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu 
begründen. Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist 
Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung 
mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht 
(VwGH vom 06.10.1999, Zl. 99/01/0279). 
 

Auch wenn in einem Staat allgemein schlechte Verhältnisse bzw. sogar bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen 
sollten, so liegt in diesem Umstand für sich alleine noch keine Verfolgungsgefahr im Sinne der Genfer 
Flüchtlingskonvention. Um asylrelevante Verfolgung erfolgreich geltend zu machen, bedarf es daher einer 
zusätzlichen, auf asylrelevante Gründe gestützten Gefährdung des Asylwerbers, die über die gleichermaßen die 
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anderen Staatsbürger des Herkunftsstaates treffenden Unbilligkeiten hinaus geht (VwGH 19.10.2000, Zl. 
98/20/0233). 
 

Wie in der Beweiswürdigung unter II.2.3. ausführlich dargestellt, vermochte der Beschwerdeführer keine 
asylrelevante Bedrohungssituation glaubhaft machen. 
 

Da somit die Voraussetzungen für die Erteilung von Asyl nicht gegeben sind, war die Beschwerde gemäß 
Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG als unbegründet abzuweisen. 
 

3.2.2. Zur Nichtgewährung von subsidiärem Schutz (Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides): 
 

Dem Beschwerdeführer droht in Gambia - wie umseits bereits dargelegt wurde - keine asylrelevante Verfolgung. 
 

Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass dem Beschwerdeführer im Falle seiner Rückkehr nach Gambia die 
notdürftigste Lebensgrundlage entzogen und die Schwelle des Art. 3 EMRK überschritten wäre (zur "Schwelle" 
des Art. 3 EMRK vgl. das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 16. Juli 2003, Zl. 2003/01/0059). Der 
Beschwerdeführer ist volljährig, gesund und erwerbsfähig. Er weist eine mehrjährige Schulausbildung auf und 
verdiente sich zuletzt seinen Lebensunterhalt als Schweißer. Es ist kein Grund ersichtlich, weshalb er seinen 
Lebensunterhalt nach seiner Rückkehr nicht durch die Aufnahme einer adäquaten Hilfstätigkeit bestreiten 
können sollte bzw. weshalb er im Falle der Rückkehr nicht eine staatliche oder private Rückkehrhilfe in 
Anspruch nehmen sollte. Zudem besteht ganz allgemein in Gambia derzeit keine solche extreme 
Gefährdungslage, dass gleichsam jeder, der dorthin zurückkehrt, einer Gefährdung iSd Art. 2 und 3 EMRK oder 
der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur EMRK ausgesetzt wäre. 
 

Damit ist der Beschwerdeführer nicht durch die Außerlandesschaffung nach Gambia in seinem Recht gemäß Art 
3 EMRK verletzt, weil die Grundbedürfnisse der menschlichen Existenz im konkreten Fall gedeckt werden 
können. Dass der Beschwerdeführer allenfalls in Österreich wirtschaftlich gegenüber seiner Situation in Gambia 
besser gestellt ist, genügt für die Annahme, er würde in Gambia keine Lebensgrundlage vorfinden und somit 
seine Existenz nicht decken können, nicht. Hierfür fehlen im vorliegenden Fall alle Hinweise auf derart 
exzeptionelle Umstände. 
 

Ganz allgemein besteht in Gambia derzeit keine solche Gefährdungslage, dass gleichsam jeder, der dorthin 
zurückkehrt, einer Gefährdung im Sinne des Art 2 und 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur 
EMRK (ZPEMRK) ausgesetzt wäre. Im Verfahren sind auch keine Umstände bekannt geworden und ergeben 
sich auch nicht aus dem amtliches Wissen darstellenden Länderinformationsblatt für Gambia, die nahelegen 
würden, dass bezogen auf den Beschwerdeführer ein reales Risiko einer gegen Art 2 oder 3 EMRK verstoßenden 
Behandlung bzw der Todesstrafe besteht. 
 

Die Beschwerde erweist sich daher insoweit als unbegründet, sodass sie auch hinsichtlich des Spruchpunktes II. 
des angefochtenen Bescheides gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG abzuweisen war. 
 

3.2.3. Zur Rückkehrentscheidung (Spruchpunkt III., IV. und V. des angefochtenen Bescheides): 
 

3.2.3.1. Zur Nichtgewährung eines Aufenthaltstitels nach § 57 Asylgesetz 2005 (Spruchpunkt III., des 
angefochtenen Bescheides): 
 

Das Vorliegen der Voraussetzungen für die Erteilung einer "Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz" gemäß 
§ 57 Asylgesetz 2005 wurde vom Beschwerdeführer nicht behauptet und auch aus dem Verwaltungsakt ergeben 
sich keinerlei Hinweise, die nahe legen würden, dass die Erteilung einer solchen Aufenthaltsberechtigung in 
Betracht kommt. 
 

Weder war der Aufenthalt des Beschwerdeführers seit mindestens einem Jahr iSd § 46a Abs 1 Z 1 oder 1a FPG 
geduldet, noch ist dieser zur Gewährleistung der Strafverfolgung von gerichtlich strafbaren Handlungen oder zur 
Geltendmachung und Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen im Zusammenhang mit solchen strafbaren 
Handlungen notwendig, noch ist der Beschwerdeführer Opfer von Gewalt iSd § 57 Abs 1 Z 3 AsylG. 
 

Da somit die Voraussetzungen für die Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 57 Asylgesetz 2005 nicht gegeben 
sind, war die Beschwerde gegen Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides gemäß § 28 Abs. 2 
Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz als unbegründet abzuweisen. 
 

3.2.3.2. Zur Erlassung einer Rückkehrentscheidung (Spruchpunkt IV. des angefochtenen Bescheides): 
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Da das Asylverfahren negativ abgeschlossen wurde, hat sich die belangte Behörde zutreffend auf § 52 Abs. 2 
Ziffer 2 FPG 2005 gestützt. 
 

In Weiterer Folge ist eine individuelle Abwägung der berührten Interessen vorzunehmen, um zu beurteilen, ob 
ein Eingriff in das Privatleben des Beschwerdeführers durch seine Außerlandesbringung als im Sinne des Art. 8 
Abs. 2 EMRK verhältnismäßig angesehen werden kann. 
 

Zunächst im Lichte des Art. 8 Abs. 1 EMRK zu berücksichtigen, dass der Aufenthalt des volljährigen und 
gesunden Beschwerdeführers im Bundesgebiet seit seiner Einreise in das Bundesgebiet (spätestens) am 
13.10.2016 rund ein Jahr und zehn Monate gedauert hat (vgl. dazu etwa das Urteil des Europäischen 
Gerichtshofes für Menschenrechte vom 08.04.2008, Nnyanzi gegen das Vereinigte Königreich, Nr. 21878/06, 
demzufolge der Gerichtshof es nicht erforderlich erachtete, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, ob während 
des fast zehnjährigen Aufenthalts des betreffenden Beschwerdeführers ein Privatleben iS von Art. 8 EMRK 
entstanden ist). 
 

Außerdem fußt sein bisheriger Aufenthalt auf einem Asylantrag, den der Beschwerdeführer lediglich aufgrund 
seiner illegalen Einreise in das Bundesgebiet stellen konnte. 
 

Hinsichtlich eines in Österreich im Sinne des Art. 8 EMRK geschützten Familienlebens ist auszuführen, dass das 
Bestehen eines Familienlebens vom Beschwerdeführer bislang verneint wurde. 
 

Es liegen auch keine Hinweise vor, dass der Beschwerdeführer in Österreich im Hinblick auf seine 
Aufenthaltsdauer einen derart maßgeblichen Grad an Integration erlangt hätte, der seinen persönlichen Interessen 
ein entscheidendes Gewicht verleihen würde. So war er bislang nicht imstande - abgesehen von der Teilnahme 
an einem Werte- und Orientierungskurs - auch nur ansatzweise seine allfällige soziale bzw. integrative 
Verfestigung in Österreich darzulegen oder formell nachzuweisen. 
 

Dementgegen kann auch nach wie vor von einem Bestehen von Bindungen des Beschwerdeführers zu seinem 
Herkunftsstaat ausgegangen werden, zumal er dort den überwiegenden Teil seines Lebens verbracht hat und dort 
hauptsozialisiert wurde, er nach wie vor seine Muttersprache spricht und durchaus mit den regionalen Sitten und 
Gebräuchen der Kultur seines Herkunftsstaates vertraut ist und ist im gegenständlichen Fall eine vollkommene 
Entwurzelung des Beschwerdeführers nicht gegeben. 
 

Würde sich ein Fremder nunmehr generell in einer solchen Situation wie der Beschwerdeführer erfolgreich auf 
sein Privat- und Familienleben berufen können, so würde dies dem Ziel eines geordneten Fremdenwesens und 
dem geordneten Zuzug von Fremden zuwiderlaufen. Überdies würde dies dazu führen, dass Fremde, die die 
fremdenrechtlichen Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen beachten, letztlich schlechter gestellt wären, als 
Fremde, die ihren Aufenthalt im Bundesgebiet lediglich durch ihre illegale Einreise und durch die Stellung eines 
unbegründeten oder sogar rechtsmissbräuchlichen Asylantrages erzwingen, was in letzter Konsequenz zu einer 
verfassungswidrigen unsachlichen Differenzierung der Fremden untereinander führen würde (zum allgemein 
anerkannten Rechtsgrundsatz, wonach aus einer unter Missachtung der Rechtsordnung geschaffenen Situation 
keine Vorteile gezogen werden dürfen, vgl. das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 11.12.2003, Zl. 
2003/07/0007; vgl. dazu auch das Erkenntnis VfSlg. 19.086/2010, in dem der Verfassungsgerichtshof auf dieses 
Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes Bezug nimmt und in diesem Zusammenhang explizit erklärt, dass 
"eine andere Auffassung sogar zu einer Bevorzugung dieser Gruppe gegenüber den sich rechtstreu Verhaltenden 
führen würde."). 
 

Ebenso wenig vermag die strafgerichtliche Unbescholtenheit seine persönlichen Interessen entscheidend zu 
stärken. (VwGH 25.02.2010, 2010/18/0029). 
 

Den persönlichen Interessen des Beschwerdeführers an einem weiteren Aufenthalt in Österreich steht somit das 
öffentliche Interesse an der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung auf dem Gebiet des Fremdenwesens 
gegenüber; diesem gewichtigen öffentlichen Interesse kommt aus der Sicht des Schutzes und der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (Art 8 Abs 2 EMRK) ein hoher Stellenwert zu (VwGH 12.03.2002, 
98/18/0260; 18.01.2005, 2004/18/0365). 
 

Vor diesem Hintergrund und nach einer individuellen Abwägung der berührten Interessen kann ein Eingriff in 
das Privatleben des Beschwerdeführers jedenfalls als im Sinne des Art 8 Abs 2 EMRK verhältnismäßig 
angesehen werden. 
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Die im vorliegenden Beschwerdefall vorzunehmende Interessenabwägung schlägt somit zuungunsten des 
Beschwerdeführers und zugunsten des öffentlichen Interesses an seiner Außerlandesschaffung aus. 
 

Die Beschwerde erweist sich daher als unbegründet, sodass sie auch hinsichtlich des Spruchpunktes IV. des 
angefochtenen Bescheides gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG abzuweisen war. 
 

3.2.3.3. Zur Zulässigkeit der Abschiebung (Spruchpunkt V. des angefochtenen Bescheides): 
 

Dafür, dass dem Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr nach Gambia die notdürftigste Lebensgrundlage 
entzogen und die Schwelle des Artikels 3 EMRK überschritten wäre (zur "Schwelle" des Artikels 3 EMRK 
vergleiche VwGH vom 16.07.2003, Zl. 2003/01/0059), gibt es im vorliegenden Beschwerdefall keinen 
Anhaltspunkt. Der Beschwerdeführer ist volljährig, gesund und somit arbeitsfähig. Im Falle der Rückkehr in 
seinen Herkunftsstaat sollte er durch die Aufnahme einer entsprechenden Beschäftigung zum Verdienst seines 
Lebensunterhaltes und dem Aufbau einer Lebensgrundlage imstande sein und liegt auch keine vollkommene 
Entwurzelung des Beschwerdeführers vor. 
 

Damit ist der Beschwerdeführer nicht durch die Außerlandesschaffung nach Gambia in seinem Recht gemäß Art 
3 EMRK verletzt, weil die Grundbedürfnisse der menschlichen Existenz im konkreten Fall gedeckt werden 
können. Dass der Beschwerdeführer allenfalls in Österreich wirtschaftlich gegenüber seiner Situation in Gambia 
besser gestellt ist, genügt für die Annahme, er würde in Gambia keine Lebensgrundlage vorfinden und somit 
seine Existenz nicht decken können, nicht. Hierfür fehlen im vorliegenden Fall alle Hinweise auf derart 
exzeptionelle Umstände. 
 

Außerdem besteht ganz allgemein in Gambia derzeit keine solche extreme Gefährdungslage, dass gleichsam 
jeder, der dorthin zurückkehrt, einer Gefährdung im Sinne des Artikel 2 und 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 
oder Nr. 13 zur EMRK ausgesetzt wäre. Im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht sind auch keine 
Umstände bekannt geworden, die nahelegen würden, dass bezogen auf den Beschwerdeführer ein reales Risiko 
einer gegen Artikel 2 oder 3 EMRK verstoßenden Behandlung bzw. der Todesstrafe besteht. 
 

Die Beschwerde erweist sich daher insoweit als unbegründet, sodass sie auch hinsichtlich des Spruchpunktes V. 
des angefochtenen Bescheides gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG abzuweisen war. 
 

3.2.4. Zum befristeten Einreiseverbot (Spruchpunkt VI. des angefochtenen Bescheides): 
 

Gemäß § 53 Abs. 2 FPG ist ein Einreiseverbot gemäß § 53 Abs. 1 FPG grundsätzlich für die Dauer von 
höchstens fünf Jahren zu erlassen. Bei der Bemessung der Dauer des Einreiseverbots hat das Bundesamt das 
bisherige Verhalten des Drittstaatsangehörigen mit einzubeziehen und zu berücksichtigen, inwieweit der 
Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen die öffentliche Ordnung oder Sicherheit gefährdet oder anderen in Art. 8 
Abs. 2 EMRK genannten öffentlichen Interessen zuwiderläuft. Dies ist nach dem von der belangten Behörde 
angewendeten § 53 Abs. 2 Z. 6 FPG dann anzunehmen, wenn der Drittstaatsangehörige "den Besitz der Mittel zu 
seinem Unterhalt nicht nachzuweisen vermag". 
 

Wie bereits im angefochtenen Bescheid angeführt ist, indiziert die Erfüllung dieses Einreiseverbotstatbestandes 
gemäß § 53 Abs. 2 FPG das Vorliegen einer Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit. Bei der 
Bemessung ist das Gesamtverhalten des Fremden zu berücksichtigen und aufgrund konkreter Feststellungen eine 
Beurteilung der Gefährlichkeitsprognose vorzunehmen. Bei dieser Beurteilung kommt es nicht auf das bloße 
Vorliegen der angeführten Tatbestandsvoraussetzungen an, sondern auf das diesen zugrundeliegende 
Fehlverhalten und auf das sich daraus ergebende Persönlichkeitsbild an (VwGH vom 19.02.2013, Zl. 
2012/18/0230). 
 

Die belangte Behörde erließ über den Beschwerdeführer befristetes Einreiseverbot und stützte es auf § 53 Abs. 2 
FPG, insbesondere auf die Mittelosigkeit des Beschwerdeführers und den Umstand, dass er vor der belangten 
Behörde seine wahre Identität verschleiert hat. 
 

Im hier zu entscheidenden Beschwerdefall sind die Voraussetzungen des § 53 Abs. 2 Z 6 FPG erfüllt, da der 
Beschwerdeführer den Besitz der Mittel zu seinem Unterhalt nicht nachzuweisen vermochte. Der 
Beschwerdeführer ist in Österreich ohne regelmäßige Beschäftigung und verfügt über keine hinreichenden Mittel 
zur Sicherung seines Lebensunterhaltes, sondern lebte bislang von Leistungen aus der staatlichen 
Grundversorgung. Fernerhin hat Beschwerdeführer auch durch die Verschleierung seiner wahren Identität ein 
Verhalten gesetzt, welches zeigt, dass er nicht gewillt ist, sich der österreichischen Rechtsordnung 
unterzuwerfen. Sohin kann auch von keiner unbeschränkt positiven Zukunftsprognose ausgegangen werden und 
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von einer Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit gesprochen werden. Da einer 
aufenthaltsbeendenden Maßnahme auch keine berücksichtigungswürdigen familiären oder privaten Interessen 
des Beschwerdeführers entgegenstehen, ist bei einem weiteren Verbleib des Beschwerdeführers im Bundesgebiet 
wegen bestehender Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit das von der belangten Behörde 
ausgesprochene Einreiseverbot dem Grunde nach gerechtfertigt und notwendig. 
 

Für die belangte Behörde bestand auch kein Grund, im Rahmen der Ermessensübung gemäß § 53 Abs. 1 FPG 
(arg: "kann") von der Erlassung des Einreiseverbotes Abstand zu nehmen, liegen doch die Voraussetzungen des 
§ 53 Abs. 2 FPG für die Erlassung eines Einreiseverbotes eindeutig vor, sodass eine auf einer 
Ermessenserwägung beruhende Abstandnahme von der Verhängung eines Einreiseverbotes offensichtlich nicht 
im Sinn des Gesetzes (Art. 130 Abs. 2 B-VG) liegen würde. 
 

Zur Befristung des Einreiseverbotes ist auf die oben stehenden Erwägungen zu Punkt 3.2.3.2. zu verweisen. 
Ausgehend von diesen Überlegungen besteht für das Bundesverwaltungsgericht keine Veranlassung, die von der 
belangten Behörde mit fünf Jahren festgesetzte Befristungsdauer des Einreiseverbotes weiter zu reduzieren, 
zumal mit diesem Einreiseverbot kein (unverhältnismäßiger) Eingriff in das Privat- und Familienleben des 
Beschwerdeführers verbunden ist. 
 

Aus dem Gesagten war die Beschwerde gegen den Spruchpunkt VI. des angefochtenen Bescheides, mit dem ein 
auf § 53 Abs. 2 FPG gestütztes Einreiseverbot verhängt worden war, gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG als 
unbegründet abzuweisen. 
 

3.2.5. Zum Nichtbestehen einer Frist für die freiwillige Ausreise (Spruchpunkt VII. des angefochtenen 
Bescheides): 
 

Gemäß § 55 Abs 1a FPG 2005 besteht ua eine Frist für die freiwillige Ausreise nicht, wenn eine Entscheidung 
auf Grund eines Verfahrens gemäß § 18 BFA-VG durchführbar wird. Hierunter fallen neben Verfahren, in denen 
einer Beschwerde ex lege keine aufschiebende Wirkung zukam, auch die Verfahren, in denen das BFA die 
aufschiebende Wirkung aberkannt hat und in denen jeweils keine Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung 
durch das Bundesverwaltungsgericht gemäß § 18 Abs 5 BFA-VG erfolgt ist. 
 

Im vorliegenden Fall hat die belangte Behörde einer Beschwerde gegen den bekämpften Bescheid vom 
22.02.2018 die aufschiebende Wirkung - zu Recht, wie unten auszuführen sein wird - aberkannt. 
 

Nach § 18 Abs 5 BFA-VG hat das Bundesverwaltungsgericht der Beschwerde, der die aufschiebende Wirkung 
vom BFA aberkannt wurde, binnen einer Woche ab Vorlage der Beschwerde die aufschiebende Wirkung 
zuzuerkennen, wenn anzunehmen ist, dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des 
Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art 2 EMRK, Art 3 EMRK, Art 8 
EMRK oder der Protokolle Nr 6 oder Nr 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine 
ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 
internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. 
 

Im gegenständlichen Fall hat das Bundesverwaltungsgericht mit Beschluss vom 04.04.2018 der Beschwerde 
vom 23.03.2018 zunächst bis zum Abschluss einer mündlichen Verhandlung die aufschiebende Wirkung 
zuerkannt. Nach Durchführung der mündlichen Verhandlung schließt sich der erkennende Richter der 
Begründung und der Entscheidung der belangten Behörde auch in diesem Spruchpunkt vollinhaltlich an. 
 

Wie bereits oben erörtert, besteht bei der Rückkehr des Beschwerdeführers nach Gambia keine Gefahr, dass 
diesem die Todesstrafe, die Folter, eine unmenschliche Behandlung oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte 
Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen 
oder innerstaatlichen Konfliktes drohen. Ein von Art 8 EMRK geschützter Eingriff in sein Privat- und 
Familienleben ist ebenfalls mangels Bestehens eines schützenswerten Privat- und Familienlebens in Österreich 
nicht zu befürchten. Die nach der ständigen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes durchzuführende 
Interessensabwägung zwischen den Interessen des Beschwerdeführers und jenen Österreichs ergibt, wie bereits 
oben ausgeführt, einen Überhang der Interessen Österreichs an der unverzüglichen Vollstreckung des 
bekämpften Bescheides. Damit waren keine Gründe für die Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung gemäß § 
18 Abs 5 BFA-VG gegeben. 
 

Zu Recht hat daher die belangte Behörde § 55 Abs 1a FPG 2005 zur Anwendung gebracht. Die Beschwerde 
erweist sich daher insoweit als unbegründet, dass sie auch hinsichtlich des Spruchpunktes VII. des 
angefochtenen Bescheides gemäß § 28 Abs 2 VwGVG abzuweisen war. 
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3.2.6. Zur Aberkennung der aufschiebenden Wirkung (Spruchpunkt VIII. des angefochtenen Bescheides): 
 

Mit Spruchpunkt VIII. des angefochtenen Bescheides wurde einer Beschwerde gegen die Rückkehrentscheidung 
gemäß § 18 Abs. 1 BFA-Verfahrensgesetz die aufschiebende Wirkung aberkannt, weil "der Asylwerber das 
Bundesamt über seine wahre Identität, seine Staatsangehörigkeit oder die Echtheit seiner Dokumente trotz 
Belehrung über die Folgen zu täuschen versucht hat" (Z 3) und "das Vorbringen des Asylwerbers zu seiner 
Bedrohungssituation offensichtlich nicht den Tatsachen entspricht" (Z 5). 
 

Aufgrund des Umstandes, dass der Beschwerdeführer versucht hat, die belangte Behörde über seine wahre 
Identität zu täuschen sowie dem Umstand, dass seinem massiv widersprüchlichem Fluchtvorbringen kein 
Glauben zu schenken war, hat die belangte Behörde der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu Recht 
aberkannt. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden und die Beschwerde gegen Spruchpunkt VIII. des angefochtenen 
Bescheides gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG als unbegründet abzuweisen. 
 

B) Zur Unzulässigkeit der Revision: 
 

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses 
auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen. 
 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer 
Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung 
von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung; 
weiters ist die vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu 
beurteilen. Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden 
Rechtsfrage vor. 
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